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So sind wir in Düsseldorf organisiert

• Rd. 640000 Einwohner*innen

• 10 Stadtbezirke 

• 12 Dienststellen des Bezirkssozialdienstes (BSD)

• Aufgaben: Allgemeine Beratung und Vermittlung für Familien mit 
Erziehungs- und sonstigen Anliegen, HzE, (Kinderschutz)

• Eigene Sachgebiete, die nicht stadtbezirklich organisiert sind:
Trennungs- / Scheidungsberatung

Kinderschutz 

Eingliederungshilfe 35a SGB VIII

Pflegekinderdienst

Jugendhilfe im Strafverfahren

Amtsvormundschaft

Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

ASD in Düsseldorf (BSD)
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So sind wir in Düsseldorf organisiert

• Bis 2016 eine Fachstelle (2 Personen) gem. §35a SGB VIII mit dem 
Auftrag: Grundsatzangelegenheiten, Prüfung der §35a – Fälle / 
Erstellung von Testaten, Gewährung außerschulischer Lernförderungen, 
Klärung in Klage- / Übergabeverfahren an den Landschaftsverband 
Rheinland LVR (= überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe), 
Beratung für die Fallführungen im BSD

• Ab 2017 ein spezialisiertes Sachgebiet gem. §35a SGB VIII mit dem 
Auftrag: Grundsatzangelegenheiten (z.B. Umsetzung BTHG), stadtweite 
Beratung und Antragsprüfung der §35a – Fälle, Casemanagement im 
Hilfeplanverfahren, Bearbeitung Kinderschutz-Meldungen in eigenen 
Fällen, Fachberatung für Fachkräfte im BSD o.a. Stellen

Aktuell rd. 749 Fälle und 8,88 VzÄ / Fachkräfte

Eingliederungshilfe gem. SGB VIII in Düsseldorf
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So sieht es für die Bürger*innen aus:

Junge Menschen selbst oder 
Personensorgeberechtigte haben einen 
Beratungs- / Hilfebedarf aufgrund einer 

(seelischen) Erkrankung und / oder 
Teilhabebeeinträchtigung ihres Kindes 

oder Schul- / Erziehungsproblemen

Sozialamt
Jugendamt 

Eingliederungs-
hilfe

LVRJugendamt 
BSD

Andere 
Reha-Träger
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Zuständigkeiten in NRW im Bereich des LVR
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LVR (Neue Fälle) 

Dezernat 4
Frühförderung 

(Kita-Assistenz / 
heilpädagogische 
Leistungen) 

Dezernat 7 

Besondere Wohnformen & 
Pflegekinder 
SB|GB|KB|MB

JA (Amt 51)
SB

LVR
KB|GB|MB

in besondere Wohnformen / 
für Pflegekinder

SA (Amt 50)
KB|GB|MB

bei Eltern wohnhaft

JA (Amt 51) 
SB

LVR
Amb. BEWO

(un-)selbstständiges Wohnen
Besondere Wohnformen

Nur Fachleistung

SA (Amt 50) o. BA
Lebensunterhalt 

JA (Amt 51) 
SB Einzelfälle (max. 27 J.)

SA (Amt 50) o. BA
Lebensunterhalt 

0 Jahre bis Schuleintritt ab Schuleintritt ab 18 Jahren ab 21 Jahren

LVR
Amb. BEWO

(un-)selbstständiges Wohnen
Besondere Wohnformen

Nur Fachleistung



Leistungsspektrum
Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII
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Ambulant

• Autismustherapie

• Sozialtraining 

• schul. Integrationshilfe 

• Betreutes Wohnen 

• Außerschulische 
Lernförderung

Teilstat.

• Heilpädagogische 
Tagesgruppe

Stationär

• Wohngruppe 

• Teilweise 
Internatsunterbringung



Ziel für die Bürger*innen in Düsseldorf:

• Erreichbarkeit im „ersten Anlauf“

• Qualifizierte ganzheitliche Beratung

• Zeitnaher Beginn der Hilfe
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Auftrag für das Jugendamt:

• Qualifizierte Beratung

• Zuständigkeit, Bedarf und Anspruch prüfen – dabei 
angewiesen auf externe Stellen (Kinder- und 
Jugendpsychiater, Schulen....)

• Ggf. qualifizierte Weiterleitung an andere Reha-Träger

• Bescheiderstellung

• Hilfeplanung / Teilhabeplanung

• Geeignete Träger für die Hilfe finden

• Nur Hilfen gewähren, für die eine Zuständigkeit besteht 
(Kosten!)
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Was geschieht also?

• Bürger*innen werden vom BSD zur Eingliederungshilfe geschickt oder von der 
EGH zum Bezirkssozialdienst. 

• BSD erfährt, dass das Kind eine seelische Erkrankung hat und schickt die 
Klienten zur Eingliederungshilfe. 

• EGH stellt fest, dass es z.B. keine Teilhabebeeinträchtigung aufgrund der 
Erkrankung gibt und somit kein Anspruch auf EGH-Leistungen besteht. Aber 
die Kindeseltern benennen einen Hilfe-Bedarf für HzE. 

• Klienten werden von der EGH zurück zum BSD geschickt - ggf. nach einigen 
Wochen / Monaten, weil zunächst ein Ki/Ju- psychiatrisches Gutachten und 
ggf. ein Schulbericht eingeholt wird. 

• Beim BSD kann keine qualifizierte Beratung geleistet werden, weil nicht 
ausreichende Spezialkenntnisse vorhanden sind (BTHG-Regelungen, 
Krankheitsbilder, Kriterien und Instrumente für Teilhabebeeinträchtigung...)

• Ggf. wird ungeeignete oder unzuständige Hilfe geleistet. (Kosten!)

Beispiele: 
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Unsere Beratungsfragen:

• Wie kann es gelingen, dass Bürger*innen, ohne sich im 
„Verwaltungsdschungel“ zu verirren, den/ die richtigen 
Ansprechpartner*in im ersten Anlauf finden?

• Was hilft organisatorisch und wie kann man Bürger*innen 
und Kooperationspartner*innen dafür gut informieren?
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